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Nr. 121 900 vom 31 März 2014  

in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 

 

den belgischen Staat, vertreten durch den Staatssekretär für Asyl und Migration, 

Sozialeingliederung und Armutsbekämpfung. 
 

 

 

 

DER ERSTE PRÄSIDENT DES RATES FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt nigerianischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 24. Mai 2013 

eingereicht hat, um die Aussetzung der Ausführung und die Nichtigerklärung des Beschlusses des 

Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl und Migration, Sozialeingliederung und Armutsbekämpfung 

vom 19. April 2013 zur Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen mit Einreiseverbot, zu beantragen. 

 

Unter Berücksichtigung des Titels Ibis, Kapitel 2, Abschnitt IV, Unterabschnitt 2 des Gesetzes vom 15. 

Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das 

Entfernen von Ausländern. 

 

Gesehen den Beschluss zur Feststellung der Eintragungsgebühr vom 30. August 2013 mit 

Referenznummer REGUL X. 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen und die Verwaltungsakte. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 29. Januar 2014, in dem die Sitzung am 26. Februar 2014 

anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht des ersten Präsidenten C. BAMPS. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts A. HENKES, der loco Rechtsanwälte D. MATRAY und S. 

MATRAY für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Bezüglich des Verfahrens 

 

Gemäß Artikel 39/75 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das 

Ausländergesetz) werden die Parteien mindestens acht Tage im Voraus vom Sitzungstermin in Kenntnis 

gesetzt. 

 

Der Beschluss vom 29. Januar 2014, durch den die antragstellende Partei eingeladen wurde, in der 

Sitzung vom 26. Februar 2014 zu erscheinen, wurde am 30. Januar 2012 per Einschreiben an ihren 

bestimmten Wohnsitz geschickt, nämlich in die Kanzlei von Rechtsanwalt X. Dies ist der im Antrag 
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enthaltene bestimmte Wohnsitz. In Analogie zum Bestimmten in Artikel 39/57 § 2 Nr. 2 des 

Ausländergesetzes wird die antragstellende Partei erachtet, dieses Einschreiben spätestens am 4. 

Februar 2014 empfangen zu haben, Tag, an dem die Frist infolge vorgenannter Bestimmung einsetzt. 

Deshalb muss festgestellt werden, dass zwischen diesem Tag, nämlich dem 4. Februar 2014, und dem 

Tag der Sitzung, nämlich dem 26. Februar 2014, mehr als acht Tage liegen und die antragstellende 

Partei also rechtzeitig vom Sitzungstermin in Kenntnis gesetzt wurde. 

 

Die antragstellende Partei ist nicht in der Sitzung erschienen und ebenfalls nicht vertreten worden. Die 

Beschwerde muss deshalb gemäß Artikel 39/59 § 2 Absatz 2 des Ausländergesetzes abgewiesen 

werden.  

 

2. Kosten 

 

Unter Berücksichtigung des oben Erwähnten, passt es, die Kosten des Berufes der antragstellenden 
Partei zur Last zu legen. 
 

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Artikel 1 

 

Der Aussetzungsantrag und die Nichtigkeitsklage werden abgelehnt. 

 

Artikel 2 

 

Die Kosten des Berufes, auf 175 Euro bestimmt, gehen der antragstellenden Partei zur Last. 

 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am einunddreißigsten März zweitausendvierzehn verkündet von: 

 

Frau C. BAMPS,    ersten Präsidenten, 

 

Herrn M. DENYS,   Greffier. 

 

Der Greffier, Der Präsident, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


